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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

in der neuen Ausgabe unseres novus Öffentliche Hand & Gemeinnützigkeit stellen wir Ihnen 
wieder aktuelle und praxisrelevante Themen, diesmal insbesondere aus dem Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeitsrecht vor.

Die Stiftungsrechtsreform befindet sich nach langen Jahren der Vorbereitung auf der Ziel-
geraden und wird zu großen Teilen im Juli 2023 in Kraft treten. Sofern Bestandsstiftungen 
noch von den bis dahin geltenden landesgesetzlichen Regelungen zu Satzungsänderungen 
Gebrauch machen wollen, ist jetzt Eile geboten. In einem ausführlichen Artikel haben wir  
Ihnen wesentlichen Punkte, bei denen Anpassungen sinnvoll sein können, dargestellt. Sie 
finden außerdem einen Beitrag zu einer interessanten Entscheidung über die satzungsmäßigen 
Voraussetzungen ausländischer Stiftungen. Das Urteil ist auch für inländische Stiftungen von 
Belang, die mit ausländischen Stiftungen zusammenarbeiten sowie für den Spenden abzug von 
Zuwendungen.

Im Gemeinnützigkeitsrecht haben wir Ihnen diesmal Verwaltungsanweisungen und Entschei-
dungen mit dem Schwerpunkt Zweckbetrieb dargestellt. Zukünftig werden wir in loser Folge 
auch immer wieder über Themen berichten, die in unserer Praxis vermehrt auftreten. Den Anfang 
machen wir in dieser Ausgabe mit einem Beitrag zu Photovoltaikanlagen im Zweckbetrieb.

Die Frage, welche Leistungen eng mit der Sozialfürsorge und sozialer Sicherheit verbunden 
und deshalb von der Umsatzsteuer befreit sind, ist Gegenstand eines BMF-Schreibens und 
einer Entscheidung, über die wir berichten. Weitere Themen sind der aktuelle Katastrophen-
erlass zu dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien, Inflationsausgleichszahlungen 
durch gemeinnützige Körperschaften sowie eine äußerst praxisrelevante Gesetzesänderung 
zu hybriden Mitgliederversammlungen von Vereinen.

Und auch wenn die Corona-Pandemie zu unser aller Erleichterung langsam, aber sicher abklingt, 
ist sie steuerlich noch nicht ganz abgeschlossen, denn bestimmte Erleichterungen von Seiten der 
Finanzverwaltung wurden bis Ende 2023 verlängert. Wir haben diese noch einmal für Sie zusam-
mengefasst.

Wie immer wünschen wir Ihnen eine anregende und interessante Lektüre. Für ergänzende 
Fragen können Sie sich gerne an die Autoren wenden.

Susanne Weigenand
Rechtsanwältin/Fachanwältin für Steuerrecht bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Bereits im Juni 2021 wurde das Gesetz-
gebungsverfahren zur Vereinheitlichung 
des Stiftungsrechts und zur Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes verabschie-
det. Das Gesetz wurde am 16.07.2021 im 
Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2021, S. 2947) 
veröffentlicht. Der überwiegende Teil der 
Änderungen im Stiftungsrecht tritt zum 
01.07.2023 in Kraft. Für Bestandsstiftun-
gen stellt sich nun die Frage, welches 
Recht auf ihre Verhältnisse Anwendung 
findet und ob vor Inkrafttreten der Re-
form möglicherweise noch Anpassungen 
der Satzung sinnvoll und möglich sind. 

Angesichts der unterschiedlichen landesrecht-
lichen Regelungen, unter denen Bestands- 
 stiftungen errichtet wurden, sowie der Indivi-
dualität und der Vielzahl möglicher Satzungs-
regelungen, soll dieser Beitrag – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit – einen Überblick 
darüber geben, welches Recht zukünftig maß-
geblich ist und wo ggf. Handlungsbedarf für 
ggf. noch kurzfristige Anpassungen besteht.  

Bundeseinheitliche Regelung

Kernpunkt der Reform ist die nunmehr bun-
deseinheitliche Regelung des Stiftungszivil-
rechts. Bislang regelten die Landesstiftungs-
gesetze neben den klassischen Themen der 
Stiftungsaufsicht insb. die Frage der Satzungs-
änderung sowie daran anknüpfend die Fra-
ge, ob und unter welchen Voraussetzungen 
eine Zulegung zu oder die Zusammenlegung 
mit einer anderen Stiftung möglich ist, höchst 
unterschiedlich. Daraus ergab sich u. a. eine 
stark unterschiedliche, länderspezifische Recht- 
sprechung, die einer modernen Fortent-
wicklung des Rechtsinstituts der Stiftung im 
Wege stand. 

Durch die Reform des Stiftungsrechts wer-
den jetzt der gesamte „Lebenszyklus“ der 
Stiftung und damit einhergehend auch  
solche „umwandlungsnahen“ Vorgänge im 
BGB einheitlich geregelt. Dort sind auch die 
Verfahrensregelungen zentral erfasst. 

Die Landesstiftungsgesetze haben für alle 
Bereiche, die durch das Gesetz geregelt 
wurden, ihre Berechtigung verloren, weil 
der Bundesgesetzgeber nunmehr von sei-
ner vorrangigen Gesetzgebungskompetenz 
Gebrauch gemacht hat. 

Die Länder haben nun die Aufgabe, ihre Lan-
desstiftungsgesetze an die bundesgesetz lichen 
Vorgaben anzupassen, weil dem Bundesrecht 
widersprechende Regelungen mit dem Inkraft-
treten der Reform nichtig sind. 

Die Gesetzgebungsaktivitäten der Länder  
befinden sich allerdings in höchst unter-
schied lichen Stadien. Das Land Brandenburg 
hat bereits im Juni 2022 ein neues Stiftungs-
gesetz beschlossen, in Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein und Hessen sind Gesetz-
entwürfe veröffentlicht, in Niedersachsen ist 
der Gesetzentwurf Ende Februar zur Vorlage 
an die Verbände zur Stellungnahme freigege-
ben worden. In den übrigen Bundesländern 
sind bisher keine Gesetzentwürfe zugänglich. 

STIFTUNGS- UND VEREINSRECHT

Handlungsbedarf für Bestandsstiftungen vor Inkrafttreten  
der Stiftungsrechtsreform
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Anwendbares Recht für Bestandsstiftun-
gen

Was bedeutet aber dieser Zustand nun ganz 
praktisch für bereits bestehende Stiftungen? 
Gilt für sie das Recht im Zeitpunkt der Errich-
tung weiter? Gibt es Übergangsfristen?

Diese Fragen beantwortet das Gesetz zur Ver-
einheitlichung des Stiftungsrechts selbst. 
Nach dessen Artikel 2 sind die §§ 82a bis  
88 BGB n. F. – und damit das neu geltende 
Bundesrecht – ab Inkrafttreten der Stiftungs-
rechtsreform auch für Stiftungen anzuwen-
den, die bereits vor dem 01.07.2023 aner-
kannt wurden (§ 59 EGBGB n. F.). Als Grund- 
satz gilt dann: Wenn keine ausdrückliche  
Regelung in der Stiftungsverfassung oder 
Satzung vorhanden ist, gilt die bundesge-
setzliche Regelung laut BGB.

Damit besteht für die Gremien der bereits 
errichteten Stiftungen vor allem die Aufga-
be, ihre Satzungen dahingehend zu überprü-
fen, ob hierin entweder auslegungsbedürf-
tige Regelungen enthalten sind, die durch 
die Reform eine vom Stifterwillen abwei-
chende Auslegung erfahren oder bestimmte 
Punkte nach dem Willen des Stifters mög-
licherweise abweichend von der Neurege-
lung geregelt sein sollen. 

Änderungen beim Recht der Satzungs-
änderungen

Durch die Reform wurden die Voraussetzun-
gen für Satzungsänderungen abschließend 
geregelt und die Anforderungen hierfür zu-
mindest abstrakt definiert. Zukünftig sind Sat-
zungsänderungen abhängig von der Eingriffs-
tiefe im Rahmen eines dreistufigen Systems 
an unterschiedliche Bedingungen geknüpft. 

Die §§ 85 und 85a BGB n. F. unterscheiden 
bei den Anforderungen für eine Satzungsän-
derung hinsichtlich der Tiefe des Eingriffs in 
den Bestand der Stiftung. Zweckänderungen 
und Einschränkungen des Zwecks sind insb. 
nur möglich, wenn der Stiftungszweck ohne 
die Änderung nicht mehr dauernd und nach-
haltig erfüllt werden kann. Dies kann vor al-
lem von der Ertragskraft der Stiftung abhän-
gen. Andere Satzungsänderungen insb. prä- 
gender Bestimmungen, also zum Namen, 
Sitz, der Verwaltung des Grundstockvermö-
gen aber vor allem auch zu der Art und Wei-

se der Zweckverwirklichung sind nur möglich, 
wenn sich die Verhältnisse nach Errichtung 
der Stiftung wesentlich verändert haben und 
die Änderung erforderlich ist, um die Stiftung 
an die veränderten Verhältnisse anzupassen. 
Andere Satzungsänderungen sollen bereits 
dann vorgenommen werden, wenn dies der 
Erfüllung des Stiftungszwecks dient.

Das neue Stiftungsrecht sieht vor, dass der 
Stifter die Kompetenzen zur Änderung der 
Satzung ausschließen und beschränken 
kann. Hinreichend bestimmte Erweiterungen 
der Kompetenzen durch den Stifter sind zwar 
zukünftig möglich, allerdings nur im Stif-
tungsgeschäft, also im Gründungsakt. 

Für eine Bestandsstiftung bedeutet dies: war 
es vom Stifter gewünscht und sind in der Sat-
zung ausreichende Anhaltspunkte vorhan-
den, dass die Satzungsänderungskompetenz 
der Stiftungsorgane über die Regelungen in  
§ 85 BGB n. F. abweichen sollen, ist zu prü-
fen, ob diese hinreichend bestimmt sind. Ggf. 
sollten hier über Satzungsanpassungen noch 
Klarstellungen vor dem Inkrafttreten der  
Reform vorgenommen werden. 

Hinweis: Dass Klarstellungen erforderlich 
sein können, zeigt sich bei einem Blick in die 
Landesstiftungsgesetze, deren Regelungen 
für die Errichtung von Bestandsstiftungen 
maßgeblich waren. Das Stiftungsgesetz von 
Baden-Württemberg lässt dem Wortlaut nach 
eine Änderung des Stiftungszwecks, die Zu-
sammenlegung oder Aufhebung durch die 
Stiftungsorgane zu, soweit dies in der Sat-
zung vorgesehen ist (§ 14 StiftG BW). Andere 
Stiftungsgesetze sehen Satzungsänderungen 
vor, wenn dies in der Satzung der betroffenen 
Stiftung geregelt ist und sich die Verhältnisse 
seit der Errichtung der Stiftung wesentlich ge-
ändert haben (§  7 NStiftG bzw. §  8 Bremi-
sches StiftG) oder es werden Satzungsände-
rungen durch die zuständigen Organe zuge- 
lassen, wenn der Stiftungszweck und die  
Gestaltung der Stiftung nicht oder nur unwe-
sentlich verändert werden oder dies wegen  
einer wesentlichen Veränderung gegenüber 
den im Zeitpunkt der Entstehung der Stif- 
tung bestehenden Verhältnissen angebracht 
erscheint (§ 5 StiftG Schleswig-Holstein). Hin-
sichtlich der Zweck änderung oder -beschrän-
kung sind die landegesetzlichen Voraussetz-
ungen geringer, hinsichtlich der einfachen 
Satzungsänderung z. T. strenger.

Zwar können ggf. im Wege der Auslegung 
auch die erleichterten Voraussetzungen für 
„einfache“ Satzungsänderungen später an-
gewandt werden, wenn Anknüpfungspunkte 
in der Satzung zu finden sind und ein entspre-
chender Stifterwille nachweisbar ist. Gleich-
wohl empfiehlt es sich für Bestandsstiftun-
gen, die unter einem strengeren Regime 
errichtet wurden, Anpassungen an die Neure-
gelungen für einfache Satzungsänderungen 
noch vor Inkrafttreten der Reform vorzuneh-
men. Die Legitimation für die Satzungsände-
rung liegt darin, dass davon auszugehen ist, 
dass der Stifter, sofern er bei Errichtung der 
Stiftung die Gesetzesänderung und insb. die 
erleichterten gesetzlichen Voraussetzungen 
zur Veränderbarkeit der Stiftungssatzung vor-
ausgesehen hätte, diese in der Satzung ange-
legt hätte. 

Eine solche Satzungsänderung muss auf  
Basis der aktuellen noch anwendbaren Lan-
desstiftungsgesetze herbeigeführt werden, 
denn das BGB lässt Erleichterungen der Ände-
rungsvoraussetzungen – wie bereits aus-
geführt – nur im Stiftungsgeschäft zu. Daher 
ist zu befürchten, dass nach dem Inkrafttre-
ten der Reform eine solche Änderung nicht 
mehr möglich sein wird. Findet sich jedoch 
bereits eine ausdrückliche Regelung zur Sat-
zungsänderungskompetenz in der Satzung, 
dürfte diese bei Inkrafttreten des Gesetzes 
Bestandsschutz genießen. 

Umgekehrt könnte es auch dem Stifterwillen 
bei Errichtung entsprochen haben, dass 
Zweckänderungen und Zweckeinschränkun-
gen bereits bei einer wesentlichen Verände-
rung der Verhältnisse möglich sein sollen, wie 
es dem Wortlaut der jeweiligen Landesstif-
tungsgesetze entspricht. In diesem Fall unterlä-
gen die Zweckänderungen und -einschrän-
kungen weniger strengen Voraussetzungen als 
in § 85 Abs. 1 BGB n. F.. Auch hier könnte eine 
klarstellende Abgrenzung zur Neuregelung 
noch vor Inkrafttreten erwogen werden.

Hinweis: Für Stiftungen mit Sitz in Ländern 
mit liberalerem Stiftungsgesetz wie z. B. 
Hamburg ist die Thematik noch gravierende-
rer. Nach § 7 Hamburgisches StiftG kann die 
Stiftung eine Änderung der Satzung be-
schließen, soweit in der Satzung nicht etwas 
anderes bestimmt ist, hierfür ein sachlicher 
Grund besteht, insb. sich die tatsächlichen 
oder rechtlichen Verhältnisse nachhaltig geän-
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dert haben und der tatsächliche oder mut-
maßliche Wille des Stifters nicht entgegen-
steht. Es war also bisher aufgrund der lan- 
desrechtlichen Vorgaben nicht erforderlich, 
dass die Stiftungssatzung eine Satzungsände-
rung ausdrücklich zulässt. Insofern könnten 
Satzungen von Bestandsstiftungen nach dem 
Hamburgischen StiftG auch gar keine Rege-
lungen hierzu enthalten, da kein Regelungsbe-
darf gesehen wurde. Da nach § 85 Abs. 4 BGB 
n. F. aber der Stifter die dann neuen Regelun-
gen abbedingen kann, könnte hier das Risiko 
bestehen, dass je nach Gestaltung der Satzung 
davon ausgegangen wird, dass der Stifter tat-
sächlich keinerlei Satzungsänderung zulassen 
wollte. Hier könnte also u. U. Klarstellungs-
bedarf bestehen, wenn der Stifter Satzungs-
änderungen zulassen wollte.

Bei allen angestrebten Satzungsänderungen, 
gleichgütig ob vor oder nach Inkrafttreten 
der Reform, gilt unverändert, dass es stets 
auf den tatsächlichen oder mutmaßlichen 
Willen des Stifters im Zeitpunkt der Errich-
tung der Stiftung ankommt. Die Berücksich-
tigung nachträglicher Motivänderungen ist 
dem Stiftungsrecht nach wie vor fremd. Vor-
rangig ist immer der im Zeitpunkt des Stif-
tungsgeschäfts und der Satzungserrichtung 
geäußerte Wille. Leben der oder die Stifter 
nicht mehr, ist nach altem wie nach neuem 
Recht der mutmaßliche Stifterwille als Aus-
legungsmaßstab zugrunde zu legen, ggf. 
unter Berücksichtigung wesentlicher nach-
folgender Veränderungen: Was hätte der 
Stifter verfügt, wenn er die Veränderung 
hätte vorhersehen können? Gerade der mut-
maßliche Stifterwille kann sich auch aus  
anderen, außerhalb der Satzung liegenden 
Quellen ergeben. Zu denken wäre etwa an 
ergänzende Dokumente aus der Zeit der Stif-
tungserrichtung, aber auch an die Beschluss-
praxis der Stiftungsgremien, denen der Stif-
ter zu Lebzeiten angehörte.

Die Stiftungsrechtsreform kann jedoch nicht 
zum Anlass genommen werden, nachträg-
lich erkannten Änderungsbedarf in der Sat-
zung zu beseitigen, soweit dieser nicht vom 
ursprünglichen Stifterwillen gedeckt ist. 

Zulegung und Zusammenlegung

Hinsichtlich der Neuregelung der Zulegung 
oder Zusammenlegung einer Stiftung besteht 
nur Handlungsbedarf, wenn der Stifter dies 
ausdrücklich ausschließen wollte. Anders als 
die bisherigen Landesstiftungsgesetze, die  
allenfalls diese Vorgänge als zulässig erwähn-
ten, ohne sie spezifizierter zu regeln, enthält 
das BGB n. F. nunmehr an das Umwandlungs-
gesetz angelehnte Verfahrensvorschriften  
sowie Regelungen zum Zulegungs- oder  
Zusammenlegungsvertrag. Die gesetzlichen 
Neuregelungen sind zwingend; abweichende 
Satzungsregelungen sind nicht zulässig. Eine 
Zulegung oder Zusammenlegung ist aller-
dings nicht gegen den historischen, ggf. mut-
maßlichen Willen eines Stifters möglich. Aus-
weislich der Gesetzesbegründung kann ein 
Stifter eine Zulegung oder Zusammen legung 
in der Satzung ausschließen. Auch hier bedarf 
es, wie bei allen Satzungsänderungen, eines 
dokumentierten historischen Stifterwillens.

Änderung in eine Verbrauchsstiftung

Erstmals geregelt sind die Voraussetzungen 
für die Änderung einer Ewigkeitsstiftung in 
eine Verbrauchsstiftung. Nach § 85 Abs. 1 S. 1 
und 3 BGB n. F. kann anstelle einer Zweckän-
derung oder Zweckbeschränkung auch die 
Stiftung als Verbrauchsstiftung ausgestaltet 
werden. Dies ist insb. dann eine Option, wenn 
die Stiftung keine ausreichenden Mittel mehr 
hat und auch nicht zu erwarten ist, dass sie 
entsprechende Mittel generieren kann, um 
den Ewigkeitszweck dauernd und nachhaltig 
zu erfüllen. Es sind dann die allgemeinen Vor-
aussetzungen für eine Verbrauchsstiftung im 
Rahmen der Satzungsänderung aufzunehmen. 
Die Änderung in eine Verbrauchsstiftung führt 
zu einer Vielzahl von Folgefragen, insb. hin-
sichtlich der erforderlichen Mindestdauer nach 
§ 82 S. 2 BGB n. F. und der zwingenden Auf-
lösung nach Ablauf der satzungsmäßig fest-
gelegten Lebensdauer nach § 87 BGB n. F.. In 
dem hier dargestellten Kontext ist von Bedeu-
tung, dass für die Änderung in eine Ver-
brauchsstiftung die gleichen strengen Voraus-
setzungen wie für eine Zweckänderung oder 
Zweckbeschränkung gelten. Sollen nach dem 
Stifterwillen geringere Anforderungen beste-
hen, wie sie sich aus den Stiftungsgesetzen 
für Zweckänderungen bisher ergaben, sollte 
dies unbedingt vor Inkrafttreten der Reform in 
der Satzung klargestellt werden. 

Ob eine Verlängerung der Lebensdauer tat-
sächlich möglich ist, ist noch unklar. Aller-
dings gehören nach der Gesetzesbegründung 
die besonderen Regelungen für Verbrauchs-
stiftungen zu den prägenden Bestimmungen 
im Sinne von § 85 Abs. 2 BGB n. F.. Dann 
müsste trotz der Regelung des § 87 BGB n. F. 
eine Änderung unter den hierfür geltenden 
Voraussetzungen möglich sein. 

Stiftungsvermögen und Umschichtungs-
gewinne

Der Grundsatz der Erhaltung des Grund-
stockvermögens, der sich bisher in ganz ver-
schiedenen Ausprägungen in den Landesstif-
tungsgesetzen findet, wird in das einheitliche 
Stiftungszivilrecht im BGB aufgenommen. Es 
bleibt jedoch dabei, dass bundesgesetzlich 
nicht näher konkretisiert wird, ob ein realer 
oder nominaler Kapitalerhalt verlangt wird. 
Gegenständlicher Kapitalerhalt kann wohl 
nur dann verlangt werden, wenn der Stifter 
oder Zustifter dies bei der Zuwendung aus-
drücklich bestimmt hat oder wenn der Ver-
mögensgegenstand notwendigerweise im 
Stiftungsvermögen verbleiben muss. Dies  
ist der Fall, wenn der Zweck der Stiftung hier-
auf gerichtet ist. Im Übrigen ist für die Frage 
des realen oder nominalen Kapital erhalts – 
wie bisher auch – der Stifterwille zum Zeit-
punkt der Errichtung der Stiftung maßgeblich. 

Hinweis: Auch wenn sich die Zinssituation ak-
tuell etwas zu verbessern scheint, wird es insb. 
Kapitalstiftungen nur sehr schwer möglich 
sein, realen Kapitalerhalt umzusetzen. Gleich-
wohl haben die Stiftungsbehörden bei Neuer-
richtungen die Tendenz, den Stiftungen realen 
Kapitalerhalt „in die Satzung schreiben“ zu 
wollen oder Satzungen, die ohne nähere Spe-
zifizierung Kapitalerhalt regeln, so auszulegen, 
dass darunter realer Kapitalerhalt zu verstehen 
ist. Hier ist Vorsicht geboten. Denn wenn der 
Gesetzgeber auf eine Festlegung verzichtet 
hat, lässt sich daraus ableiten, dass er dem  
Stifter offensichtlich eine gewisse Freiheit zu-
billigt. Ob natürlich auf Dauer nominaler Kapi-
talerhalt sinnvoll ist, kann dahingestellt blei-
ben, denn es steht der Stiftung frei, nach 
Möglichkeit realen Kapitalerhalt anzustreben. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich die Stif-
tung hierauf von vornherein festlegen muss. 
Am Ende müssen die Stiftungsorgane in der 
Lage sein, nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
entscheiden, welche Art und Weise der Ver-
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mögenserhaltung den Erfordernissen der Stif-
tung und der Verwirklichung der Zwecke ent-
spricht. Tatsächlich dürfte eine Satzungsän- 
derung dahingehend, dass der Zusatz „nomi-
nal“ beim Kapitalerhalt aufgenommen wer-
den soll, kaum erfolgreich sein. Allerdings 
kommt es in der Praxis vor, dass die Stiftungs-
aufsicht anlässlich einer anderen Satzungs-
änderung versucht, den Zusatz „real“ einzu-
führen. Sofern sich hierfür keine Rechtfertigung 
aus dem Stifterwillen ergibt, sollte diesem  
Ansinnen mit der vorstehenden Begründung 
entgegengetreten und nicht über den Wort-
laut des Gesetzes hinaus geregelt werden. 

Ein weiteres Thema, das Anlass für eine  
Satzungsänderung noch vor Inkrafttreten der 
Reform sein könnte, ist die Neuregelung zu 
den Umschichtungsgewinnen. Bereits bisher 
war es zwar überwiegend Gegenstand syste-
matischer Diskussionen, jedoch grundsätzlich 
möglich, Umschichtungs gewinne zur Verwirk-
lichung der Stiftungszwecke zu verwenden: 
Man denke etwa an Stiftungen mit umfangrei-
chen Wertpapierbesitz, die einen erheblichen 
Teil ihrer Erträge aus der Realisation von Kurs-
gewinnen erzielen. Nach bisheriger, wenn auch 
strit tiger Praxis sollten diese Umschichtungs-
gewinne auch ohne ausdrückliche Satzungsre-
gelung zur Zweckverwirklichung eingesetzt 
werden können. Gerade bei älteren Bestands-
stiftungen fehlen solche Regelungen häufig.

In § 83c Abs. 1 BGB n. F. ist diese bisherige 
Praxis nun in den Gesetzeswortlaut eingeflos-
sen: Der Verbrauch der Umschichtungsgewin-
ne ist grundsätzlich möglich, es sei denn, dies 
ist durch die Satzung ausdrücklich ausge-
schlossen. Sollte der Stifter eine Zuführung 
auch der Gewinne aus der Umschichtung von 
Wirtschaftsgütern des Grundstockvermögens 
zum Grundstockvermögen wünschen, sollte 
dies ggf. im Rahmen einer Satzungsänderung 
klargestellt werden, weil nunmehr die bisheri-
gen Zweifel an der Zulässigkeit der Zuführung 
durch das Gesetz obsolet geworden sind und 
der Stiftungs vorstand diese Mittel andernfalls 
verwenden könnte. 

Hinweis: Allerdings ist in diesem Kontext  
zu beachten, dass die Finanzverwaltung im  
AEAO weiterhin von der Verwendung der Um-
schichtungsgewinne ausgeht. Ob die Finanz-
verwaltung dem Zivilrecht zu einem späteren 
Zeitpunkt folgen wird, bleibt abzuwarten. Es 
muss deshalb aber nicht auf eine entsprechen-
de Satzungsänderung verzichtet werden. Um 
sich den Weg der Zuführung der Umschich-
tungsgewinne zum Vermögen offen zu halten, 
kann im Zweifel in Abstimmung mit dem  
Finanzamt ein Vorbehalt gemeinnützigkeits-
rechtlicher Anforderungen ergänzt werden. 
Bei einer späteren Änderung des AEAO an 
das Stiftungszivilrecht wird dann die Zufüh-
rung auch der Umschichtungsgewinne zum 
Ver mögen ermöglicht.

Fazit

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt 
sich, dass die Stiftungsrechtsreform in eini-
gen Punkten, die wir exemplarisch herausge-
griffen haben, durchaus zur Flexibilisierung 
führt. Da die Regelungen aber z. T. erheblich 
– sowohl erleichternd als auch verschärfend – 
von den Landesstiftungsgesetzen abwei-
chen, unter deren Regime eine bestehende 
Stiftung errichtet wurde, ist anhand des his-
torischen Stifterwillens zu prüfen, ob dieser 
unter der Anwendung des neuen Rechts 
noch zutreffend in der Satzung abgebildet 
ist. Eventuelle Abgrenzungen und Präzi-
sierungen sollten zeitnah, in jedem Fall vor 
Inkrafttreten der Reform umgesetzt sein.  
Erforderliche Anpassungen an das Gesetz 
können auf Basis des mutmaßlichen Stifter-
willens erreicht werden, wenn man davon 
ausgehen kann, dass der Stifter, hätte er eine 
entsprechende gesetzliche Regelung voraus-
gesehen, diese Regel in die Satzung aufge-
nommen hätte. 

Susanne Weigenand, Tel.: 0711/2049-1194

Gesetz zur digitalen Mitgliederversammlung 

Während der Corona-Pandemie wurden 
zeitlich befristete Ausnahmeregelungen 
zu virtuellen Mitgliederversammlungen 
von Stiftungen und Vereinen geschaf-
fen. Dadurch wurde die Abhaltung der 
Mitgliederversammlung als virtuelle 
oder hybride Versammlung ermöglicht, 
auch wenn die Satzung selbst virtuelle 
Mitgliederversammlungen nicht vorsieht. 
Diese Möglichkeit wird auch künftig 
fortgeführt. 

Es zeigte sich, dass ein Bedarf für die Abhal-
tung von Mitgliederversammlungen in dieser 
Form bestand, so dass die Ermöglichung  
hybrider und digitaler Mitgliederversamm-

lungen im Rahmen des „Gesetzes zur  
Ermöglichung hybrider und virtueller Mitglie-
derversammlungen im Vereinsrecht“ (BGBl. 
2023 I Nr. 72 vom 20.03.2023) in einem neu-
en § 32 Abs. 2 BGB gesetzlich geregelt wurde. 

Demnach kann seit 21.03.2023 bei der Ein-
berufung von Versammlungen vorgesehen 
werden, dass Mitglieder auch ohne Anwesen-
heit am Versammlungsort im Wege der elek-
tronischen Kommunikation an der Versamm-
lung teilnehmen und andere Mitgliederrechte 
ausüben können. Dabei handelt es sich um 
eine hybride Versammlung.

Die Mitglieder können beschließen, dass künf-
tige Versammlungen als virtuelle Versammlun-
gen einberufen werden können. Bei virtuellen 
Versammlungen können die Mitglieder ohne 
Anwesenheit am Versammlungsort an der  
Veranstaltung im Wege der elektronischen 
Kommunikation teilnehmen und ihre anderen 
Mitgliederrechte ausüben.

Bei Einberufung einer hybriden oder virtuellen 
Versammlung muss angegeben werden, wie 
die Mitglieder ihre Rechte im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation ausüben können. 

Katrin Schinagl, Tel.: 0711/2049-1301
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Das verheerende Erdbeben im Februar 
2023 in der Türkei und in Syrien führte 
zu großer Anteilnahme und Spenden-
bereitschaft. Wie bei vorangegangenen 
Katastrophen hat das BMF mit Schrei-
ben vom 27.02.2023 (Az. IV C 4 –  
S 2223/19/10003:019) bekanntgegeben, 
welche Regelungen für unterstützende 
Maßnahmen gelten, die vom 06.02.2023 
bis zum 31.12.2023 umgesetzt werden. 

Als Nachweis für steuerbegünstigte Zuwen-
dungen zur Unterstützung in den Erdbeben-
Katastrophenfällen genügt bis zum 31.12.2023 
entweder ein Bareinzahlungsbeleg oder eine 
Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts 
für Einzahlungen auf ein dafür eingerichte-
tes Sonderkonto einer inländischen juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts,  
öffentlichen Dienststelle oder eines aner-
kannten Verbands der freien Wohlfahrts-
pflege. Falls die Zuwendung über ein Treu-
handkonto eines Dritten geleistet wurde, ist 
zusätzlich eine Kopie des Bareinzahlungs-
belegs oder der Buchungsbestätigung des 
Kreditinstituts des Dritten erforderlich. Bei 
Zuwendungen über ein Konto eines Dritten 

an eine steuerbefreite Körperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermögensmasse ist  
eine Zuwendungsbestätigung des Zuwen-
dungsempfängers ausreichend, wenn eine 
Liste mit den einzelnen Zuwendenden und 
ihrem Anteil an der Zuwendungssumme über-
geben wurde. Als Verwendungszweck der  
Zuwendung genügt die Angabe „Förderung 
mildtätiger Zwecke“. 

Hinweis: Die erforderlichen Unterlagen sind 
auf Verlangen der Finanzbehörde vorzulegen 
und müssen bis zum Ablauf eines Jahres nach 
Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufbe-
wahrt werden.

Steuerbegünstigte Körperschaften können 
auch außerhalb ihres Satzungszwecks steuer-
lich unschädlich Spendenaktionen zur Unter-
stützung der durch das Erdbeben Geschädig-
ten durchführen und vorhandene Mittel 
hierfür einsetzen.

Auch ohne Änderung der Satzung ist es aus-
nahmsweise für die steuerbegünstigte Kör-
perschaft zulässig, neben der Verwendung 
der eingeworbenen Spendenmittel auch an-

dere Mittel, die keine anderweitigen Bindun-
gen haben, sowie Personal und Räumlich-
keiten zur Hilfe für die Geschädigten des 
Erdbebens einzusetzen. Es ist jedoch erfor-
derlich, dass die Körperschaft die Bedürftig-
keit der unterstützten Person oder Einrich-
tung selbst prüft und dokumentiert, da sie 
mildtätige Zwecke fördert.

Die Zuwendungen von Wirtschaftsgütern 
oder betrieblichen Nutzungen und Leistun-
gen können als Betriebsausgaben behandelt 
und ohne Rücksicht auf spezifische gesetzli-
che Vorgaben abgezogen werden. Allerdings 
müssen die Zuwendungen beim Empfänger 
als Betriebseinnahmen versteuert werden. 

Hinweis: Darüber hinaus enthält der Katas-
trophenerlass des BMF auch Bestimmungen 
zur Unterstützung von betroffenen Arbeit-
nehmern sowie Arbeitslohnspenden.

Natalja Schröder, Tel.: 0711/2049-1577

GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT

Katastrophenerlass des BMF zum Erdbeben in der Türkei  
und in Syrien
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Mit Urteil vom 18.08.2022 (Az. V R 15/20, 
DStRE 2023, S. 167) hat sich der BFH zu 
den Voraussetzungen für die Anerken-
nung der formellen Satzungsmäßigkeit 
der Satzung einer ausländischen Stif-
tung geäußert. 

Österreichische Stiftung begehrt Fest-
stellung der formellen Satzungsmäßig-
keit

Im Streitfall begehrte eine nach österrei-
chischem Recht errichtete Stiftung die Fest-
stellung der formellen Satzungsmäßigkeit in 
Deutschland nach § 60a AO. Mit einer sol-
chen Bescheinigung bestätigt das Finanz-
amt, dass die Satzung einer neu gegrün-
deten Körperschaft die Voraussetzungen für 
die Steuerbefreiung aufgrund gemeinnützi-
ger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke er-
füllt. Die Körperschaft ist damit auch berech-
tigt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen; 
Erbschaften, die die Körperschaft erhält, sind 
von der Erbschaftsteuer befreit.

Das Finanzamt und anschließend der BFH 
hatten also zu prüfen, ob die Satzung  
der Stiftung die nach deutschem Steuer-
recht vorgegebenen Voraussetzungen erfüllte. 
Die Stiftung förderte laut ihrer Satzung Kunst 
und Kultur sowie (in diesem Zusammenhang) 
mildtätige Zwecke i.  S.  d. öster reichischen 
BundesAO (BAO). Problematisch war, dass die 
Vorgaben der BAO zur Mild tätigkeit nicht 
dem deutschen Pendant entsprechen.

Deutsches Recht entscheidet über mild-
tätigen Zweck

In § 53 AO (Deutschland) wird der hilfs-
bedürftige Personenkreis genau abgegrenzt. 
Hingegen werden in § 37 BAO (Österreich) 
nur ganz allgemein „hilfsbedürftige Perso-
nen“ erwähnt. Auch aus den übrigen Sat-
zungsformulierungen ergab sich keine den 
deutschen Regelungen entsprechende Diffe-
renzierung. Doch die Unterstützung einer 
„hilfsbedürftigen Person“, die nicht zu dem 
in §  53 AO abgegrenzten Personenkreis  
gehört, fällt nicht unter die mildtätigen Zwe-
cke nach deutschem Steuerrecht. Letztlich 

wurden daher in der Satzung die nationalen 
Regelungen zur Erlangung der Steuerbefrei-
ung nicht eingehalten. Dies führte dazu, 
dass der BFH die Erteilung einer Bescheini-
gung nach § 60a AO ablehnte. 

Zur Begründung führte er aus, dass die Mit-
gliedstaaten in den Grenzen des EU-Rechts 
selbst entscheiden dürfen, welche Interessen 
der Allgemeinheit sie wie fördern möchten 
und welche Voraussetzungen durch die  
Körperschaften für die Erlangung der Steuer-
befreiung zu erfüllen sind. Der nationale  
Gesetzgeber sei in der Folge auch unions-
rechtlich nicht dazu verpflichtet, den Ge-
meinnützigkeitsstatus nach ausländischem 
Recht im Inland anzuerkennen. 

Hinweis: Unerheblich war, dass neben dem 
vorliegend nicht begünstigten Zweck der 
Mildtätigkeit noch der begünstigte Zweck 
der Förderung von Kunst und Kultur verfolgt 
wurde, da die Satzung insgesamt gegen den 
Grundsatz der Ausschließlichkeit verstieß.

Wirtschaftliche und rechtliche Struktur 
wie bei Körperschaftsteuersubjekt er-
forderlich

Aus Sicht des Finanzamtes kam noch ein wei-
terer Aspekt hinzu, der die Erteilung einer  
Bescheinigung nach § 60a AO ausschloss. Für 
die Anerkennung einer ausländischen Einrich-
tung als gemeinnützig nach deutschem Recht 
sei eine weitere Voraussetzung, dass sie nach 
ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Struktur 
einem Körperschaft steuersubjekt entspricht 
(BFH, Urteil vom 25.10.2016, Az. I R 54/14, 
BStBl. II 2017, S. 1216). Dies hatte das Finanz-
amt im vorliegenden Fall ebenfalls infrage  
gestellt. Das Vermögen der Stiftung durfte 
laut Satzung bis zu einem Restbetrag von 
50.000 Euro zur Zweckerreichung eingesetzt 
werden. Unterschritt das Vermögen diesen 
Betrag, war die Klägerin in einen Fonds i. S. d. 
österreichischen Bundes-Stiftungs- und Fonds- 
gesetzes 2015 umzuwandeln. Nach Auffas-
sung des Finanzamtes widersprach dies  
dem deutschen Stiftungsrecht, weshalb die 
Körperschaft nach einem Typenvergleich nicht 
als Stiftung anzusehen sei.

Der BFH hatte die Steuerbegünstigung der 
Stiftung in Deutschland bereits wegen der feh-
lenden Eingrenzung der mildtätigen Zwecke 
ausgeschlossen. Er konnte daher ausdrücklich 
offenlassen, ob die Stiftung aufgrund dieser 
Regelungen zur Umwandlung bei Unterschrei-
ten der Grenze von 50.000 Euro nach einem 
Typenvergleich überhaupt einer Stiftung nach 
nationalem Recht entsprach. Darüber hinaus 
hat er bewusst nicht beantwortet, ob die Sat-
zung gegebenenfalls zusätzlich aufgrund der  
genannten Regelungen zur Vermögensbin-
dung sowie durch die grundsätzliche Abwei-
chung von der in der AO vorgegebenen Mus-
tersatzung die Anforderungen an die formelle 
Satzungsmäßigkeit verfehlte.  

Auswirkungen auch für deutsche Spen-
der

Neben der fehlenden Steuerbefreiung der 
Stiftung für deren inländische Einkünfte hat 
das Urteil auch Auswirkungen für inlän-
dische Spender. Da die Satzung den inlän-
dischen Anforderungen nicht entsprach, 
konnten weder ein Spendenabzug noch die 
Befreiung von der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer geltend gemacht werden. Dies 
ist besonders problematisch, wenn die Grün-
dung – wie im Urteilsfall – auf einer letztwil-
ligen Verfügung beruht. In der Praxis emp-
fiehlt es sich daher ganz grundsätzlich (auch 
im reinen Inlandsfall), Stiftungen mit gerin-
gerem Kapital bereits zu Lebzeiten zu grün-
den und die Satzung im Vorhinein mit dem 
Finanzamt abzustimmen. Anschließend kann 
die Stiftung im Testament als Erbin einge-
setzt werden. Aufgrund der hohen formellen 
Anforderungen bei Spenden an ausländische 
Körperschaften wird daneben in der Praxis 
regelmäßig empfohlen, Zuwendungen zu-
nächst an eine inländische Förderkörper-
schaft zu erbringen, die sie an die auslän-
dische Empfängerin weiterleitet.

Dr. Sabine Simon, Tel.: 0221/20643-476

Formelle Satzungsmäßigkeit der Satzung  
einer ausländischen Körperschaft
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Inflationsausgleichsprämie: Besonderheiten  
bei gemeinnützigen Körperschaften

Voraussetzungen für die Begünstigungen eines Zweckbetriebs

Bis Ende 2024 dürfen Arbeitgeber ihren 
Mitarbeitern eine lohnsteuer- und sozial-
versicherungsfreie Inflationsausgleichs-
prämie von insgesamt maximal 3.000 Euro 
ausbezahlen. Dies kann auch für den  
gemeinnützigen Sektor eine interessante 
Option sein. 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil 
vom 12.03.2020 (Az. V R 5/17, BStBl 2021 II, 
S. 55) klargestellt, dass gemeinnützige  
Arbeitgeber in Bezug auf die Vergütung ihrer 
Angestellten wie gewerbliche Arbeitgeber 
zu behandeln sind, da sie wie diese auf dem-
selben Arbeitsmarkt um dieselben Arbeit-
nehmer konkurrieren. 

Bei gemeinnützigen Arbeitgebern kommt  
allerdings erschwerend hinzu, dass die  
Gesamtvergütung angemessen sein muss. 
Die vorgesehene Inflationsausgleichsprämie 
darf also nicht zu einem unverhältnismä-
ßigen Anstieg der Gesamtvergütungshöhe 
führen und ist in Verbindung mit den gestie-
genen Verbraucherpreisen zu sehen.

Eine Erhöhung im Bereich der gestiegenen 
Energiekosten und der allgemeinen Preisstei-
gerungen erscheint unproblematisch. Ein  
Zuschlag von 10 v. H. bis 20 v. H. auf die Ver-
gütung im Zeitraum der Inflationsausgleichs-
prämie ist daher möglich. Denkbar sind 
auch Einmalzahlungen in dieser Größenord-
nung. Unangemessen wäre es jedoch, wenn 

einem Minijobber über mehrere Monate  
die doppelte Vergütung ausbezahlt würde 
(bspw. 400 Euro statt 200 Euro).

Hinweis: In der Praxis empfehlen wir,  
die Grenzbereiche nicht auszuloten, da es 
schlussendlich um den Erhalt der Gemeinnüt-
zigkeit geht. Dies gilt insb. auch dann, wenn 
augenscheinlich ein Missbrauch beim Einsatz 
der Inflationsausgleichsprämie erkennbar ist. 
Das wäre bspw. dann der Fall, wenn die Ver-
gütung eines neuen Minijobbers zum über-
wiegenden Teil aus der Inflationsausgleichs-
prämie besteht oder das Arbeitsverhältnis 
nur pro forma geschlossen wird.

Dr. Jörg Sauer, Tel.: 0711/2049-1281

Gemeinnützige Organisationen können 
im Rahmen eines Zweckbetriebs wirt-
schaftlich tätig werden, ohne den Ge-
winn versteuern zu müssen. Vorausset-
zung hierfür ist allerdings, dass der 
Zweckbetrieb die Vorschriften der §§ 65 
bis 68 AO erfüllt. Beziehen sich die wirt-
schaftlichen Tätigkeiten auf Geschäfts-
felder, die auch von steuerpflichtigen Be-
trieben ausgeführt werden, bestehen 
stets Abgrenzungsschwierigkeiten, da 
die gemeinnützigen Organisationen mit 
ihren Tätigkeiten in Wettbewerb zu kom-
merziellen Betrieben treten könnten. 

Sind die Voraussetzungen für einen Zweck-
betrieb erfüllt, unterliegt der Betrieb nicht 
der Körperschaft- sowie Gewerbesteuer und 
auf die Erlöse ist nur der ermäßige Umsatz-
steuersatz anzuwenden. 

Mit den Voraussetzungen eines Zweckbetrie-
bes musste sich der BFH jüngst in zwei Urtei-
len auseinandersetzen. 

Verkauf von Hilfsmitteln für Blinde

Im Urteil vom 17.11.2022 (Az. V R 12/20, 
BFH/NV 2023, 392) hatte der BFH darüber  
zu entscheiden, ob der Verkauf von Hilfs-
mitteln für blinde oder sehbehinderte Men-
schen über ein Ladengeschäft ein Zweck-
betrieb im Sinne des § 68 Nr. 4 AO dar - 
stellt. Der BFH entschied, dass typische Han-
delstätigkeiten, inklusive einer Produktbera-
tung nur dann als Zweckbetrieb angesehen 
werden können, wenn daneben eine für-
sorgeorientierte Hilfestellung geboten wird 
oder der Verkauf im Zusammenhang mit  
einem unentgeltlichen Kursangebot zur För-
derung der gemeinnützigen Tätigkeit steht. 
Der bloße Verkauf von Blindenhilfsmitteln  
ist nicht begünstigt, wenn dieser mit im 
Fachhandel üblichen produkt- und anwen-
dungsbezogenen Beratungen einhergeht. 

Allgemeiner Zweckbetrieb einer Beschäf-
tigungsgesellschaft

Mit Urteil vom 18.08.2022 (Az. V R 49/19, 
BStBl. II 2023, 298) hat der BFH die bisherige 
Rechtsprechung bestätigt, wonach entgelt-

liche Dienstleistungen einer arbeitsthera-
peutischen Beschäftigungsgesellschaft einen 
Zweckbetrieb nach § 65 AO nur dann  
begründen, wenn die gegenüber einem  
Auftraggeber erbrachten Leistungen das 
ausschließliche Ergebnis der Arbeitstherapie 
und somit notwendig die Folge der Erfüllung 
des gemeinnützigen Satzungszwecks sind, 
Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
einzugliedern. Ob die Marktteilnahme den 
für die Integrationsarbeit „notwendigen 
Umfang” überschreitet, ist Einzelfallfrage. 

Bei dieser Entscheidung war strittig, ob die  
Beschäftigungsgesellschaft die Voraussetzun-
gen des § 65 AO erfüllt. Danach ist ein Zweck-
betrieb gegeben, wenn der wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb insgesamt darauf ausgerich-
tet ist, die steuerbegünstigten satzungsmäßi-
gen Zwecke der Körperschaft zu verwirk-
lichen, die Zwecke nur durch einen solchen 
Geschäftsbetrieb erreicht werden können und 
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht 
begünstigten Betrieben derselben oder ähn-
licher Art nicht in größerem Umfang in Wett-
bewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuer-
begünstigten Zwecke unvermeidbar ist.
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Photovoltaikanlagen als Selbstversorger-Zweckbetriebe

Die Stromeinspeisung von Photovoltaik-
anlagen (PV-Anlagen) führt ertragsteuer-
lich in der Regel zu einem steuerpflich-
tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 
Die neu eingeführte Steuerbefreiungs-
vorschrift des § 3 Nr. 72 EStG für kleine 
PV-Anlagen greift (zumindest noch) nicht 
für Körperschaften. Folglich sind die Ein-
nahmen aus der Stromeinspeisung grund- 
sätzlich in voller Höhe der Körperschaft- 
und Gewerbesteuer (nebst Solidaritäts-
zuschlag) zu unterwerfen, zumindest  
sofern die Grenzen des § 64 Abs. 3 AO 
von 45.000 Euro überschritten sind. 

Stromeinspeisung ins allgemeine Strom-
netz

Wie ist die steuerliche Behandlung, wenn 
der Strom insgesamt im Rahmen der eigenen 
gemeinnützigen Zwecke verwendet wird 
oder lediglich in geringem Umfang ins allge-
meine Stromnetz eingespeist wird?

§ 68 Nr. 2 Buchst. b) AO definiert den sog. 
Selbstversorger-Zweckbetrieb für „Einrich-
tungen, die für die Selbstversorgung von 
Körperschaften erforderlich sind, wie Tisch-
lereien oder Schlossereien, wenn die Liefe-
rungen und sonstigen Leistungen dieser  
Einrichtungen an Außenstehende dem Wert 
nach 20 % der gesamten Lieferungen und 
sonstigen Leistungen […] nicht überstei-
gen“. AEAO ergänzt, dass Arbeitnehmer Au-
ßenstehende im Sinne dieser Vorschrift sind.
Die Vorschrift zielt in erster Linie auf Hand-

werks- und Dienstleistungsbetriebe ab. Die OFD 
Frankfurt hat jedoch bereits im Jahr 2013 auch 
ein Blockheizkraftwerk als eine potenzielle 
Selbstversorgungseinrichtung i. S. d. § 68 Nr. 2 
Buchst. b) AO anerkannt (Rundvfg v. 01.10.2013, 
DStR 2013, S. 2634). Die Parallelen zu PV-Anla-
gen sind u. E. unzweifelhaft gegeben, sodass 
die grundsätzliche Anwendbarkeit der Vor-
schrift nicht von der Hand zu weisen ist.

Sofern also die Verwendung des Stroms zu 
mindestens 80 % im Rahmen der eigenen 
gemeinnützigen Zwecke (und nicht für die 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebe) erfolgt, dürfte u. E. eine Zuord-
nung der PV-Anlage in die steuerbefreite 
Sphäre des Zweckbetriebs möglich sein.

Stromweiterleitung an eine andere  
gemeinnützige Körperschaft

Wie ist indes der Sachverhalt zu beurteilen, 
wenn der Strom nachweisbar an eine andere 
gemeinnützige Körperschaft weitergeleitet 
wird, die mit Hilfe des Stroms wiederum ihre 
eigenen gemeinnützigen Zwecke verfolgt? 
Diesbezüglich wertet der AEAO recht eindeu-
tig auch andere steuerbegünstigte Körper-
schaften als „Außenstehende“ im Rahmen der 
20 % – Grenze. Das hierfür zugrunde gelegte 
BFH-Urteil vom 18.10.1990 (Az. V R 35/85, 
BStBl. 1991 II S. 157) bezog sich dabei auf Leis-
tungen einer Krankenhauswäscherei. Gerade 
diese Tätigkeiten wurden mit Einführung des  
§ 57 Abs. 3 AO im JStG 2020 bei planmäßigem 
Zusammenwirken und entsprechenden Sat-

zungsregelungen jedoch als unmittelbare ge-
meinnützige Zweckverwirklichung anerkannt. 
Zumindest sofern folglich die Stromlieferung 
an sog. Kooperationskörperschaften erfolgt, 
sollten diese u. E. in die Eigenverbrauchsgrenze 
von 80 % eingerechnet werden.

Fazit

Die Überprüfung der Vorschrift des § 68 Nr. 2 
Buchst. b) AO führt zu einem einheitlichen 
steuerlichen Ergebnis: Die Einnahmen der  
PV-Anlage sind somit insgesamt dem steuer-
befreiten Zweckbetrieb oder insgesamt dem 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb zuzuordnen. Eine Aufteilung wird nicht 
vorgenommen.

Hinweis: Bei § 68 Nr. 2 Buchst. b) AO han-
delt es sich um eine Vermutungsregelung. 
Wir empfehlen unbedingt eine Abstimmung 
mit dem Finanzamt vorab oder spätestens im 
Rahmen der jährlichen Steuerdeklaration.

Die Sphärenzuordnung hat auch Relevanz 
für die Mittelherkunft. So dürfte die Errich-
tung der PV-Anlage aus zeitnah zu verwen-
denden Mitteln erfolgen, wenn die Zuord-
nung zum Zweckbetrieb gegeben ist. Im 
Bereich des steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebs muss die Finanzie-
rung hingegen aus nicht zeitnah zu verwen-
denden Mitteln erfolgen oder aber Mittel 
aus der freien Rücklage aufgebracht werden.  

Inken Grieser, Tel.: 0711/2049-1116

In dem genannten Fall stellte die Finanzverwal-
tung auf abstrakt-generelle Überlegungen  
ab, ob mit der Tätigkeit in größerem Umfang 
in Wettbewerb getreten wird. Richtigerweise 
müsste es nach Auffassung des BFH auf die 
konkreten Verhältnisse am räumlich relevanten 
Markt ankommen. Der BFH hatte allerdings bei 
der Beurteilung der Wettbewerbslage die sozi-
alrechtlichen Besonderheiten ausgeblendet.

Der BFH stellte in dem Urteil zudem klar, dass 
die gemeinnützigkeitsrechtlichen Restriktio-
nen, die für die Gewinnerzielung im Bereich 

der Wohlfahrtspflege (§ 66 AO) aufgestellt 
wurden, für Zweckbetriebe nach § 65 AO 
nicht gelten. Die Voraussetzungen des  
§ 66 Abs. 2 Satz 1 AO, dass der Zweckbetrieb 
nicht des Erwerbs wegen ausgeführt werden 
darf, dürften nicht in § 65 AO interpretiert 
werden. Demnach kann die Zweckbetriebsei-
genschaft nach § 65 AO auch dann vorliegen, 
wenn eine gemeinnützige Organisation aus 
der zu beurteilenden Tätigkeit nachhaltig  
hohe Gewinne erzielt, die den konkreten  
Finanzierungsbedarf dieses Zweckbetriebs 
übersteigen. 

Hinweis: Die beiden Urteile zeigen, dass der 
BFH die Voraussetzungen der Zweckbetriebsei-
genschaften detailliert überprüft, da stets die 
Gefahr besteht, dass durch die Steuerbefreiung 
und die Ermäßigung des Umsatzsteuersatzes 
die gemeinnützigen Organisationen gegenüber 
kommerziellen Anbietern unbegründet bevor-
zugt werden. Sollten daher die Tätigkeiten  
einen allgemeinen Zweckbetrieb nach § 65 AO 
darstellen oder Zweckbetriebe im Sinne des  
§ 68 AO zu nah am allgemeinen Markt tätig 
sein, ist stets Vorsicht geboten und die Vergüns-
tigungen sind in Gefahr. 

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245
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Änderung AEAO zu §§ 67 und 67a zu Katalogzweckbetrieben

Ablösung des Standardkontenrahmens SKR49

Durch das BMF-Schreiben vom 23.01.2023 
(Az. IV A 3 – S 0062/22/10006:001) erfolg-
ten u. a. Änderungen im AEAO zu den  
§§ 67 (Krankenhäuser) und 67a AO (sport-
lichen Veranstaltungen).

Krankenhaus als Zweckbetrieb

§ 67 AO regelt, wann ein Krankenhaus einen 
Zweckbetrieb darstellt. Einerseits hängt dies 
von der Abrechnungsart der Belegungstage 
ab. So liegt ein Zweckbetrieb vor, wenn 
mind. 40 % der jährlichen Belegungstage 
durch Patienten belegt wird, bei denen nur 
Entgelte für allgemeine Krankenhausleistun-
gen berechnet werden.

Dem Zweckbetrieb des Krankenhauses sind 
alle Einnahmen und Ausgaben zuzuordnen, 
die mit den ärztlichen und pflegerischen 
Leistungen an die Patienten des Kranken-
hauses zusammenhängen.

Gemäß der Änderung AEAO zu § 67 AO gilt  
Folgendes:

Die Zurechnung zum Zweckbetrieb erfolgt 
auch dann, wenn die Leistungen durch einen 
ermächtigten Arzt erbracht werden, solange 
dies eine nicht selbstständige Tätigkeit (Ein-
künfte nach § 19 EStG) darstellt.

Dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb werden hingegen grundsätz-
lich Leistungen zugerechnet, die ein Kranken-
haus an einen selbstständig tätig werdenden 
Arzt erbringt. Davon ausgenommen ist die 
Abgabe von Zytostatika, sofern der selbststän-
dige Arzt sie unmittelbar bei einer ambulanten 
Behandlung im Krankenhaus verabreicht.

Sportverein als Zweckbetrieb

Gemäß § 67a AO sind die sportlichen Ver-
anstaltungen eines Sportvereins grundsätz-
lich ein Zweckbetrieb, wenn die jährlichen 
Einnahmen daraus inkl. Umsatzsteuer nicht 
mehr als 45.000 Euro betragen. Abgestellt 
wird aber auch auf die Bezahlung der Sport-
ler. So liegt ein Zweckbetrieb vor, auch wenn 
ein Verein auf die Zweckbetriebsgrenze ver-

zichtet, sofern an einer sportlichen Veran-
staltung keine bezahlten Sportler teilneh-
men.

Hierbei gilt eine pauschale Aufwandsent-
schädigung von durchschnittlich 520 Euro 
pro Monat als unbeachtlich, sofern sie Sport-
lern des eigenen Vereins gezahlt wird.

Durch das BMF-Schreiben wurde die Höhe 
dieser pauschalen Aufwandsentschädigun-
gen von bisher 400 Euro auf neu 520 Euro 
geändert. Dies betrifft die Nummern 27, 32, 
33, 34 des AEAO zu § 67a. Ebenfalls ange-
passt wurde der auf das Jahr hochgerechne-
te Betrag der pauschalen Aufwandsentschä-
digungen von 5.400 Euro auf nunmehr 
6.240 Euro.

Katrin Schinagl, Tel.: 0711/2049-1301

Die DATEV e.G. bietet verschiedene  
Kontenrahmen für die Buchhaltung an. 
Neben den gängigen Standardkonten-
rahmen SKR03 und SKR04 können  
gemeinnützige Körperschaften bislang 
den separaten Kontenrahmen SKR49 
nutzen. Dieser berücksichtigt die unter-
schiedlichen gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Sphären (ideell, Zweckbetrieb, 
Vermögensverwaltung und steuerpflich-
tiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) 
und weist diese bei der Gewinnermitt-
lung entsprechend aus. Da der SKR49 
jedoch nicht kompatibel ist zu diversen 
sonstigen Softwareumstellungen (insb. 
Kontenzweck-Umstellung), wird er vor-
aussichtlich zum 31.12.2024 auslaufen.

Er wird ersetzt durch den neuen SKR42, wel-
cher an den SKR04 angelehnt ist, ergänzt 
um einige für steuerbegünstigte Körper-
schaften erforderlichen Konten. Die Sphä-
renzuordnung wird mithin nicht mehr mittels 
Kontenklassen, sondern durch die Aufnah-
me der Sphäre in einem gesonderten Erfas-
sungsfeld (KOST1) erfolgen.

In den Jahren 2023 und 2024 werden beide 
Branchenpakete noch parallel angeboten. 
Ab 2025 wird planmäßig nur noch der 
SKR42 zur Verfügung stehen. Ein Wechsel 
des Kontenrahmens ist stets nur zu Beginn 
eines neuen Wirtschaftsjahres möglich,  
bevor eine Buchung erfasst wird. Eine unter-
jährige Umstellung ist damit nicht möglich.

Hinweis: Die Standardkontenrahmen SKR03 
und SKR04 sind die am häufigsten verwen-
deten Kontenrahmen. Für diese bietet die 
DATEV e.G. stets zuerst neue Updates an. 
Wir empfehlen daher, das Erfordernis des 
anstehenden Kontenrahmenwechsels zum 
Anlass zu nehmen, zu den gängigen Konten-
rahmen zu wechseln. 

Inken Grieser, Tel.: 0711/2049-1116
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Verlängerung der gemeinnützigkeits-  
und umsatzsteuerrecht lichen Maßnahmen zur Förderung  
der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene

Mit Schreiben vom 12.12.2022 (Az. IV C 4 –  
S 2223/19/10003 :006) hat das BMF  
die gemeinnützigkeits- und umsatzsteu-
errechtlichen Maßnahmen zur Förderung 
der Hilfe für von der Corona-Krise  
Betroffene bis 31.12.2023 verlängert. 

Die Inhalte der seit Beginn der Corona-Krise 
veröffentlichten sieben BMF-Schreiben fas-
sen wir im Folgenden kurz zusammen:

Spenden und Spendenkonten

Der vereinfachte Zuwendungsnachweis reicht 
ohne betragsmäßige Beschränkung als Nach-
weis bei Spenden auf eingerichtete Sonder-
konten (oder bis zur Einrichtung eines Sonder-
kontos auf ein anderes Konto) von inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
inländischen öffentlichen Dienststellen oder 
amtlich anerkannten Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege, einschließlich ihrer Mit-
gliedsorganisationen aus. Es genügt somit 
der Bareinzahlungsbeleg, die Buchungsbe-
stätigung in Form des Kontoauszugs oder der 
PC-Ausdruck des Online-Bankings. 

Werden von nicht steuerbegünstigen Körper-
schaften Spendenkonten eingerichtet, sind 
darauf eingezahlte Spenden mit vereinfach-
tem Nachweis abziehbar, wenn die Konten als 
Treuhandkonten geführt und die Spenden auf 
entsprechenden Spendenkonten der genann-
ten Körperschaften weitergeleitet werden. 

Maßnahmen und Mittelverwendung  
gemeinnütziger Körperschaften

Gemeinnützige Körperschaften, die keine 
hierfür in Betracht kommenden Zwecke (z. B. 
mildtätige Zwecke, Wohlfahrtswesen oder  
öffentliches Gesundheitswesen) fördern, kön-
nen Mittel, die sie im Rahmen einer Sonder-
aktion sammeln, ohne Änderung der Satzung 
für den angegebenen Zweck verwenden. 

Des Weiteren ist es unschädlich, wenn steu-
erbegünstige Körperschaften sonstige vor-
handene Mittel, die keiner anderen Verwen-
dungsabsicht unterliegen, ohne Änderung 
der Satzung, unmittelbar zur Unterstützung 
der von der Corona-Krise Betroffenen ein-
setzen. 

Stellen steuerbegünstigte Körperschaften Per-
sonal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder ande-
re Leistungen entgeltlich für die Bewältigung 
der Corona-Krise bereit, wird es nicht bean-
standet, wenn die Tätigkeit ertrag- und um-
satzsteuerlich dem Zweckbetrieb im Sinne 
des § 65 AO zugeordnet wird. Auf die Sat-
zungszwecke kommt es dabei nicht an.  
Umsatzsteuerlich können die steuerbaren 
Umsätze den Steuerbefreiungen (§ 4 Nr. 14, 
16, 18, 23 oder 25 UStG) als eng verbundene 
Umsätze zugeordnet werden. Leistungen, die 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Eindämmung und Bekämpfung der Covid-
19-Pandemie von Einrichtungen des öffent-
lichen Rechts oder anderen Einrichtungen, 
die keine systematische Gewinnerzielung  
anstreben, erbracht werden, werden als eng 
mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicher-
heit verbundene Leistungen angesehen und 
können nach § 4 Nr. 18 UStG als umsatzsteu-
erfrei behandelt werden.

Aus Vereinfachungsgründen ist der Aus-
gleich von Verlusten, die steuerbegüns- 
tigten Körperschaften nachweislich auf-
grund der Auswirkungen der Corona- 
Krise im steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb oder der Vermögensver-
waltung (z. B. aufgrund wegfallender  
Einnahmen wegen Schließungen) entste-
hen, mit Mitteln aus dem ideellen Bereich 
oder dem Zweckbetriebs unschädlich. 

Zuwendungen aus dem Betriebsvermö-
gen / Arbeitslohnspenden

Werden Zuwendungen aus dem Betrieb s-
vermögen als eine Sponsoring-Maßnahme 
getätigt, sind die Aufwendungen zum Be-
triebsausgabenabzug zugelassen. Aufwen-
dungen sind dann Betriebsausgaben, wenn 
der Sponsor einen wirtschaftlichen Vorteil 
erzielt. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn  
der Sponsor in der Öffentlichkeit auf seine 
Leistungen aufmerksam macht. 

Besondere Regelungen gibt es zudem, wenn 
Arbeitnehmer oder Aufsichtsräte auf die 
Auszahlung (von Teilen) ihrer Vergütung ver-
zichten und diese zugunsten einer Zahlung 
des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto 
überwiesen wird. Diese Gehaltsanteile blei-
ben dann lohnsteuerlich außer Ansatz.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der  
Erörterungen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder können aus Billigkeits-
gründen Leistungen, die im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Eindämmung und 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie von 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
anderen Einrichtungen, die keine systemati-
sche Gewinnerzielung anstreben, erbracht 
werden, als eng mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit verbundene Leistun-
gen angesehen und nach § 4 Nr. 18 UStG  
als umsatzsteuerfrei behandelt werden.

Katharina Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1245
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Das BMF hat den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass für die Umsatzsteuerbefrei-
ung von eng mit der Betreuung oder 
Pflege körperlich, kognitiv oder psy-
chisch hilfsbedürftiger Personen verbun-
denen Leistungen nach § 4 Nr. 18 UStG 
neu gefasst. Nun hat das BMF mit Schrei-
ben vom 14.02.2023 (Az. III C 3 – 
S 7175/21/10003 :003) die neuen Anwen-
dungsregeln herausgegeben.

Dazu nimmt der UStAE Bezug zu den Urtei-
len des BFH zu Fragen eines Menüservices, 
Leistungen im Rahmen eines Jugendfreiwilli-
gendienstes sowie des Betriebs von Flücht-
lingsunterkünften. Ebenso wird klargestellt, 
dass die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 18 UStG 
nicht greift, wenn für eine Leistung eine  
andere Steuerbefreiung nach lex specialis 
vorgeht. 

Die UStAE beschreibt den Umfang der Steu-
erbefreiung nach § 4 Nr. 18. Diese ist mög-
lich, wenn die Leistung eng mit der Sozialfür-
sorge und der sozialen Sicherheit verbunden 

ist, sie im Artikel 132 Abs.1 Buchst. g)  
MStSystRl genannt ist und keine andere 
Steuerbefreiung nach § 4 UStG greift. Die 
Leistung muss unmittelbar an die hilfs-
bedürftigen Personen erbracht werden. In  
Abschnitt 4.18.2 wird ausgeführt, welche 
Leistungen an wirtschaftlich hilfsbedürftige 
Personen zur Überwindung dieser Bedürftig-
keit steuerfrei sind. Der UStAE äußert sich 
ferner zu der Frage der Steuerbefreiung für 
Leistungen im Rahmen des Bundesfreiwilli-
gendienstgesetzes (BFDG). Danach sind die 
Leistungen aufgrund von Verträgen zur 
Übertragung von Aufgaben im Rahmen des 
BFDG steuerfrei, sofern die freiwilligen  
Aufgaben im Bereich der Sozialfürsorge oder 
der sozialen Sicherheit erfüllt werden. Nicht 
befreit sind der Einsatz in anderen Bereichen 
wie des Umwelt- und Naturschutzes oder des 
Zivil- und Katastrophenschutzes. Umfasst sind 
Leistungen im Rahmen des Jugendfreiwilli-
gendienstes, die einem Träger des Jugendfrei-
willigendienstes von der Einsatzstelle durch 
eine Pauschale vergütet wird. 

Ebenso sind nach Abschnitt 4.18.6 Umzugs-
leistungen, Rechtsberatungsleistungen oder 
allgemeine Geschäftsführungs- und Verwal-
tungstätigkeiten nicht steuerbefreit, da sie in 
der Regel nicht mit der Sozialfürsorge und 
der sozialen Sicherheit eng verbundene Leis-
tungen darstellen. Ein sog. Menüservice oder 
Mahlzeitendienst (z. B. Essen auf Rädern) ist 
nicht nach § 4 Nr. 18 UStG steuerbefreit. 
Hier gilt allerdings nach §12 Abs 2 Nr. 1 oder 
8 UStG der ermäßigte Steuersatz.

Eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen 
Sicherheit verbundene Leistungen sind  
nur steuerfrei, wenn sie von Einrichtungen 
erbracht werden, die keine systematische 
Gewinnerzielung anstreben. Dabei kann die 
Einrichtung zwar systematisch danach stre-
ben, Überschüsse zu erwirtschaften, diese 
dürfen aber nicht als Gewinn ausgeschüttet 
werden, sondern müssen für die Durchfüh-
rung der Leistungen der Einrichtung verwen-
det werden. 

Patrizia Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1192

Mit Urteil vom 25.01.2022 hat das FG 
Münster (Az. 15 K 3554/18 U) entschie-
den, dass Leistungen im Zusammen-
hang mit betreutem Wohnen umsatz-
steuerfrei sind. 

Die klagende Seniorenresidenz in der Rechts-
form einer GmbH betreibt ein Pflegeheim 
und sieben betreute Wohnungen. Im Pflege-
heim werden Leistungen in der Kurzzeitpfle-
ge und der vollstationären Pflege erbracht. 
Es fielen insgesamt weniger als 10 % der 
gesamten Belegungstage auf die Bewohner 
des betreuten Wohnens und des Pflege-
heims mit anerkannter Pflegestufe 0. 

Entgegen der Auffassung des Finanzamts 
kam das FG Münster zu dem Ergebnis, dass 
die Leistungen des betreuten Wohnens steu-
erfrei nach § 4 Nr. 16 UStG sind, da sie  
eng mit dem Betrieb von Einrichtungen zur 
Betreuung oder Pflege körperlich, geistig 
oder seelisch hilfsbedürftiger Personen ver-
bunden Leistungen erbracht werden. 

Hilfsbedürftig sind Personen, die aufgrund 
ihres körperlichen, geistigen oder seelischen 
Zustands der Betreuung oder Pflege bedür-
fen, weil sie krank, behindert oder von einer 
Behinderung bedroht sind. Dies erfordert  
einen Grundpflegebedarf bzw. den Bedarf 
für eine Haushaltshilfe nach SGB XI. Insoweit 

hat die Seniorenresidenz für die Bewohner 
nach Auffassung des FG Münster eine Hilfs-
bedürftigkeit ausreichend dargelegt. Daher 
kann auf die Vorlage weiterer individueller 
Nachweise wie Feststellungen einer Pflege-
stufe für besondere Schwere oder Arztbe-
richte verzichtet werden. 

Zu den nach § 4 Nr. 16 UStG begünstigten, für 
die Sozialfürsorge unerlässlichen Leistungen, 
deren Belastung mit Umsatzsteuer zwangs - 
l äufig zu Kostenerhöhungen führen würde, 
gehören insb. die ambulante Pflege, die 
hauswirtschaftliche Versorgung, das Einkau-
fen, Kochen, die Reinigung der Wohnung, 
das Waschen der Kleidung, die Gestellung 

UMSATZSTEUER

Umsatzsteuerbefreiung für eng mit Sozialfürsorge und sozialer 
Sicherheit verbundene Leistungen 

Leistungen im Zusammenhang mit betreutem Wohnen
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Seit dem 01.08.2022 sind Abrufe aus 
dem Registerportal kostenlos.

Das gemeinsame Registerportal der Länder 
bietet Zugang zum Handels- und Vereinsre-
gister sowie Genossenschafts- und Partner-
schaftsregister.

Für die Einsicht in die Register sind keine Zu-
gangsdaten mehr nötig. Registerauszüge sowie 
ggf. hinterlegte Dokumente können kostenfrei 
eingesehen und heruntergeladen werden.

Katrin Schinagl, Tel.: 0711/2049-1301

Das Transparenzregister dient der Verhin-
derung der Geldwäsche und der Terroris-
musfinanzierung. Ziel ist, die wirtschaft-
lich berechtigten Personen, die hinter 
Gesellschaften und sonstigen juristischen 
Personen stehen (z. B. Vereine, Stiftun-
gen, Trusts) identifizieren zu können. 

In Übereinstimmung mit der 5. Geldwäsche-
Richtlinie (RL EU 2018/843), die in nationa - 
les Recht umgesetzt wurde, ist in § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 GWG geregelt, dass Informatio-
nen über die wirtschaftlich Berechtigten der 
im Transparenzregister eingetragenen Gesell-
schaften, Stiftungen, Vereine und anderen  
juristischen Personen für alle Mitglieder der 
Öffentlichkeit, also für jeden, uneingeschränkt 
zugänglich sind. Ausnahmen sind nur auf  
Antrag eines wirtschaftlichen Berechtigten bei 
außergewöhnlichen Umständen, also nur in 

Einzelfällen, möglich. Gemäß den geltenden 
Regelungen konnte damit jeder auf elektroni-
schem Wege sehr einfach Daten eines jeweils 
wirtschaftlich Berechtigten, seiner Investitio-
nen und seiner Vermögenslage erhalten.

Der EUGH hat mit Urteil vom 22.11.2022  
(Az. C-37/20 und C-601/20) nun entschieden, 
dass die Regelungen zum uneingeschränkten 
Zugang zum Transparenzregister für jeder-
mann ungültig sind, weil sie gegen die Charta 
der Grundrechte der EU (Art. 7 Achtung  
des Privatlebens; Art. 8 Schutz personenbezo-
gener Daten) verstoßen. 

Die transparenzregisterführende Stelle in 
Deutschland, der Bundesanzeiger Verlag, hat 
umgehend reagiert und das Urteil bislang der-
art umgesetzt, dass die Einsichtnahme der im 
Transparenzregister erfassten Daten für die 

Öffentlichkeit seit Mitte Dezember 2022 nur 
noch möglich ist, sofern der Antrag begrün-
det und ein berechtigtes Interesse an der  
Einsichtnahme dargelegt wird. 

Hinweis: Der Öffentlichkeit darf aufgrund 
des Urteils des EuGH vom 22.11.2022 ent-
gegen der noch geltenden Regelung des  
§ 23 Abs. 1 Nr. 3 GWG nur noch Einsicht in 
das deutsche Transparenzregister gewährt 
werden, wenn ein berechtigtes Interesse die 
Einsichtnahme erfordert. An den Meldepflich-
ten für juristische Personen des Privatrechts 
(GmbH, AG, e.V., Stiftungen, Trusts etc.) hat 
sich jedoch nichts geändert. 

Beate Jost, Tel.: 0721/915705-953

REGISTERRECHT 

Vereinsregister-Abrufe seit 01.08.2022 kostenfrei

Uneingeschränkte Einsichtsrechte der Öffentlichkeit in das 
Transparenzregister verstößt laut EuGH gegen EU-Grundrechte

einer Haushaltshilfe, Betreuungsleistungen 
und die Bereitstellung eines Haus-Notruf-
Dienstes. Deshalb zählen die in einem Heim 
für betreutes Wohnen erbrachten Leistun-
gen grundsätzlich zu den eng mit der Sozial-
fürsorge und der sozialen Sicherheit verbun-
den Leistungen. 

Ausgehend von den oben genannten Maß-
stäben gehören die von der Klägerin im Rah-
men der mit den hilfsbedürftigen Bewoh-

nern des betreuten Wohnens abgeschlosse- 
nen Betreuungsverträge erbrachten Leistun-
gen, mit Ausnahme der Bereitstellung des 
Telefonanschlusses, zu den eng mit der Sozi-
alfürsorge verbundenen Leistungen. Die Klä-
gerin ist durch die an die hilfsbedürftigen 
Bewohner erbrachten Leistungen des be-
treuten Wohnens als durch deren Vergütung 
vermittelte Anerkennung als qualifizierte 
Einrichtung im Sinne des § 4 Nr. 16 S. 1 
Buchst. k) UStG anzusehen. 

Hinweis: Verpflegungsleistungen im betreu-
ten Wohnen sind nun nach dem Urteil des 
FG Münster möglicherweise nach § 4 Nr. 16 
UStG umsatzsteuerfrei. Einrichtungen und 
Trägern ist zu raten, gegen dieses Urteil wi-
dersprechenden Steuerfestsetzungen Rechts-
behelfe unter Hinweis auf die Entscheidung 
einzulegen.

Patrizia Kutteroff, Tel.: 0711/2049-1192
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